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Kodexanpassung Juli 2012 (2. Stabilitätsgesetz) 
(Änderungen unterstrichen) 

 
 
26a. Der Aufsichtsrat hat dafür zu sorgen, dass die Gesamtbezüge     L 
der Vorstandsmitglieder (Gehälter, Gewinnbeteiligungen,  
Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen,  
anreizorientierte Vergütungszusagen und Nebenleistungen jeder Art) 
 in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben und Leistungen  
des einzelnen Vorstandsmitglieds, zur Lage der Gesellschaft und zu der 
 üblichen Vergütung stehen und langfristige Verhaltensanreize zur nachhaltigen 
Unternehmensentwicklung setzen. Dies gilt sinngemäß für Ruhegehälter, 
Hinterbliebenenbezüge und Leistungen verwandter Art. 
 
 
27. Bei Abschluss von Vorstandsverträgen wird zusätzlich auf die Einhaltung   C 
folgender Grundsätze geachtet: 
Die Vergütung enthält fixe und variable Bestandteile. Die variablen 
Vergütungsteile knüpfen insbesondere an nachhaltige, langfristige 
und mehrjährige Leistungskriterien an, beziehen auch nicht-finanzielle 
Kriterien mit ein und dürfen nicht zum Eingehen unangemessener  
Risiken verleiten. Für variable Vergütungskomponenten sind messbare 
Leistungskriterien sowie betragliche oder als Prozentsätze der fixen  
Vergütungsteile bestimmte Höchstgrenzen im Voraus festzulegen.  
Es ist vorzusehen, dass die Gesellschaft variable Vergütungskomponenten 
zurückfordern kann, wenn sich herausstellt, dass diese auf der 
Grundlage von offenkundig falschen Daten ausgezahlt wurden. 
 
29. Die Anzahl und Aufteilung der eingeräumten Optionen, deren    L 
Ausübungspreis sowie der jeweilige Schätzwert zum Zeitpunkt 
der Einräumung und Ausübung sind im Geschäftsbericht 
darzustellen

1
. 

Die im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge des Vorstands 
sind im Anhang zum Jahresabschluss auszuweisen. 
Im Corporate Governance Bericht sind die Gesamtbezüge der   
einzelnen Vorstandsmitglieder (§ 239 Abs. 1 Z 4 lit. a UGB) und die  
Grundsätze der Vergütungspolitik anzugeben. 
 
42. Der Nominierungsausschuss oder der gesamte Aufsichtsrat     C 
unterbreitet der Hauptversammlung Vorschläge zur Besetzung frei 
werdender Mandate im Aufsichtsrat. Dabei ist die L-Regel 52 zu beachten. 

 

52.  Bei der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern hat die Hauptversammlung   L 
 auf die fachliche und persönliche Qualifikation der Mitglieder sowie auf 
 eine im Hinblick auf die Struktur und das Geschäftsfeld der Gesellschaft 
 fachlich ausgewogene Zusammensetzung des Aufsichtsrats zu achten.  
Weiters sind Aspekte der Diversität des Aufsichtsrats im Hinblick auf die 
 Vertretung beider Geschlechter und die Altersstruktur sowie bei börsenotierten 
Gesellschaften auch im Hinblick auf die Internationalität der Mitglieder  
angemessen zu berücksichtigen. Es ist auch darauf zu achten, dass niemand 
 zum Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, der rechtskräftig wegen einer  
gerichtlich strafbaren Handlung verurteilt worden ist, die seine berufliche 
 Zuverlässigkeit in Frage stellt.  
 
52a. Die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats (ohne Arbeitnehmervertreter)   C 
beträgt höchstens zehn. Jedes neue Mitglied des Aufsichtsrats hat sich angemessen 
 über Aufbau und Aktivitäten des Unternehmens sowie über die Aufgaben 

                                                           
1 Hierbei handelt es sich um eine kurz gefasste Wiedergabe von § 239 Abs 1 Z 5 UGB. Für die genaue Umsetzung wird 

auf diese Bestimmung verwiesen. 
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und Verantwortlichkeiten von Aufsichtsräten zu informieren. 
 
 
55. Mitglied des Aufsichtsrats einer börsenotierten Gesellschaft kann nicht sein,   L 
wer  in den letzten zwei Jahren Vorstandsmitglied dieser Gesellschaft war,  
es sei denn, seine Wahl erfolgt auf Vorschlag von Aktionären, die mehr  
als 25 vom Hundert der Stimmrechte an der Gesellschaft halten. Dem  
Aufsichtsrat darf jedoch nicht mehr als ein ehemaliges Vorstandsmitglied  
angehören, für das die zweijährige Frist noch nicht abgelaufen ist.  Ein Mitglied  
des Aufsichtsrats einer börsenotierten Gesellschaft, das in den letzten zwei  
Jahren Vorstandsmitglied dieser Gesellschaft war, kann nicht zum Vorsitzenden  
des Aufsichtsrats gewählt werden. 
 

 
60. Die Gesellschaft hat einen Corporate Governance Bericht   L 
aufzustellen, der zumindest folgende Angaben enthält: 
• die Nennung eines in Österreich oder am jeweiligen 
Börseplatz allgemein anerkannten Corporate Governance 
Kodex; 
• die Angabe, wo dieser öffentlich zugänglich ist; 
• soweit sie von den Comply or Explain-Regeln des Kodex 
abweicht, eine Erklärung, in welchen Punkten und aus 
welchen Gründen diese Abweichung erfolgt; 
• wenn sie beschließt, keinem Kodex zu entsprechen, eine 
Begründung hiefür; 
• die Zusammensetzung und die Arbeitsweise des Vorstands 
und des Aufsichtsrats sowie seiner Ausschüsse; 
•die Gesamtbezüge der einzelnen Vorstandsmitglieder und 
 die Grundsätze der Vergütungspolitik; 
• die Maßnahmen, die zur Förderung von Frauen im Vorstand, 
im Aufsichtsrat und in leitenden Stellen gesetzt wurden. 

Anhang 2 

1. Pflichtangaben im Corporate Governance Bericht gemäß § 243b 
UGB: 
• die Nennung eines in Österreich oder am jeweiligen 
Börseplatz allgemein anerkannten Corporate Governance 
Kodex; 
• die Angabe, wo dieser öffentlich zugänglich ist; 
• soweit sie von den Comply or Explain-Regeln des Kodex 
abweicht, eine Erklärung, in welchen Punkten und aus 
welchen Gründen diese Abweichung erfolgt; 
• wenn sie beschließt, keinem Kodex zu entsprechen, eine 
Begründung hiefür; 
• die Zusammensetzung und die Arbeitsweise des Vorstands 
und des Aufsichtsrats sowie seiner Ausschüsse; 
•die Gesamtbezüge der einzelnen Vorstandsmitglieder und 
 die Grundsätze der Vergütungspolitik; 
• die Maßnahmen, die zur Förderung von Frauen im Vorstand, 
im Aufsichtsrat und in leitenden Stellen gesetzt wurden. 

 


